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kann sich auch auf die Veräußerung bestimmter Ver
mögensteile, wie z. B. PKW. Wochenendhaus, 
Sammlungen, durch den Verurteilten beziehen.
Ist ein umgehender Ersatz des Schadens dem Verur
teilten nicht möglich, ist die Verpflichtung zur Wie
dergutmachung mit Festlegungen über Zahlungsfri
sten unter Beachtung der Vermögenslage und des 
Umstandes auszugestalten, daß diese Festlegungen 
Strafencharakter haben. Oft ist es zweckmäßig, sie 
mit geeigneten Kontrollmaßnahmen. z. B. Bericht
erstattung vor dem Kollektiv, dem Leiter oder Ge
richt, zu verbinden.
Verpflichtungen zur Wiedergutmachung können 
auch festgelegl werden, wenn nur Schadensteilbeträ
ge feststehen.
Die Kontrolle über die Erfüllung der Wiedergutma
chungsverpflichtung ist so vorzunehmen, daß sie die 
Verwirklichung der ausgesprochenen Maßnahme 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit unterstützt 
und den Interessen der geschädigten Bürger und Be 
triebe voll entspricht.

4.
Zu den Ansprüchen bei der Abwehr von Schäden 
und Gefahren
Bürger, die sich aus gesellschaftlicher Verantwor
tung für Ordnung und Sicherheit einsetzen. sind be
sonders zu unterstützen. Die Ansprüche von Bür
gern und Betrieben im Zusammenhang mit der Ab
wehr von Schäden und Gefahren gemäß § 326 ZGB 
und §271 Abs. 1 AGB sind deshalb konsequent 
durchzusetzen. Die entsprechenden Verfahren sind 
durch die Gerichte gezielt auszuwerten.
Da diese Ansprüche hinsichtlich der Voraussetzun
gen und der Art und Weise der Geltendmachung Be
sonderheiten gegenüber dem Schadenersatz gemäß 
§§ 330ff. ZGB bzw. § 270 AGB aufweisen, haben die 
Gerichte insbesondere folgendes zu beachten:
- die Aufwendungen sind in dem Umfangzu erstat

ten, in dem sie von dem handelnden Bürger oder 
Betrieb unter den gegebenen Umständen als an
gemessen und notwendig anzusehen waren;

- entschädigungspflichtige Nachteile sind sowohl 
Personen- als auch Sachschäden sowie Einkom
mensminderungen und die von § 339 ZGB bzw. 
§269 AGB erfaßten materiellen Auswirkungen. 
Handelt es sich um Ansprüche nach §326 ZGB. 
gehören dazu bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen auch Ausgleichsansprüche im 
Sinne des § 338 Abs. 3 ZGB.

5.
Zum Inhalt der Schadenersatzpflicht

5.1.
Zum Ausgleichsanspruch bei Gesundheitsschäden 
(§338 Abs. 3 ZGB)
- Die Voraussetzung des Ausgleichsanspruchs.

daß der Geschädigte wegen des ihm zugefügten 
Gesundheitsschadens nur im beschränkten Um
fang am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
kann, liegt insbesondere dann vor. wenn er nicht 
am Arbeitsprozeß, an Qualifizierungsmaßnah- 
men. an politischen, kulturellen und sportlichen 
Veranstaltungen teiinehmen kann oder an der 
entsprechenden Selbstbetätigung verhindert ist. 
Als Mindestzeitraum ist in der Regel ein Zeit
raum von mehreren Wochen anzusehen. Auf den 
Grad der Gesundheitsschädigung und Intensität 
von Schmerzen kommt es hierbei nicht an. Auch 
schmerzarme Verletzungen können unter diesem 
Aspekt einen Ausgleichsbetrag begründen.

- Ein Ausgleichsanspruch ist ebenfalls gegeben, 
wenn das Wohlbefinden des Geschädigten infol
ge des Gesundheitsschadens erheblich oder län
gere Zeit beeinträchtigt ist. Diese Voraussetzung 
liegt insbesondere bei Schmerzen und Depressio
nen als Folge der Gesundheitsschädigung vor. 
Auch sichtbare Entstellungen des Aussehens 
einer Person sowie Beeinträchtigungen der In
timsphäre gehören dazu. Kann der Geschädigte 
trotzdem ungehindert am gesellschaftlichen Le
ben teilnehmen, so ist der Anspruch nur dann ge
geben. wenn der Geschädigte in seinem Wohlbe
finden erheblich oder längere Zeit beeinträchtigt 
wird. Bei erheblicher Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens besteht ein Ausgleichsanspruch 
unabhängig von der Zeitdauer. Ist das Wohlbe
finden zwar nicht erheblich, jedoch für längere 
Zeit beeinträchtigt, verlangt seine Zuerkennung 
als Untergrenze etwa einen Zeitraum von 4 bis 
6 Wochen.

- Ein Zusammentreffen beider unabhängig von
einander bestehender Voraussetzungen hat Aus
wirkungen auf die Höhe des Ausgleichs.
Damit der Ausglcichsanspruch seiner inhaltli
chen Bestimmung gerecht werden kann, ist in der 
Regel als Mindestgrenze 200 M anzusehen. Dar
unter bleibende Beträge erfüllen die Funktion 
des Ausgleichsanspruchs nicht.

5.2.
Zum Umfang der Schadenersatzpflicht
bei Eigentumsdelikten
Bei der Schadensberechnung von Warendiebstählen
ist nach folgenden Grundsätzen vorzugehen:

In Fällen, in denen die entwendeten Gegenstän
de nicht zurückgegeben werden, ist voller Scha
denersatz in Höhe des Zeitwertes der Waren zur 
Tatzeit zu leisten (§337 Absätze 1 und 2 Satz I 
ZGB). Der Schadensberechnung ist bei Dieb
stählen von Erzeugnissen aus sozialistischen In
dustriebetrieben der Industrieabgabepreis, im 
Großhandel der Großhandelsabgabepreis und im 
Einzelhandel bzw. in Gaststätten der jeweilige 
Endverbraucherpreis dieser bzw. vergleichbarer
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